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Werner SchuMatt.
Achter Jahrgang.

Bern Samstag den 3. Zum I87S.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags, erscheinende Blatt kostet franko durch die ganze Schweiz jährlich Fr. 5. 2V, halbjährlich Fr. 2. 70. — Bestellungen
nehmen alle Postämter an, außerdem die Expedition und die Redaktion. — Einrüctungsgebühr: Tie zweispaltige Petitzeile oder deren Raum 15 Ct.

Gesetz über dje Lehrerbildungsanstalten des Kantons
Bern.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die Lehrerbildungsanstalten des Kantons

Bern den Bedürfnissen desselben und den daherigen erhöhten
Anforderungen an die Lehrer entsprechend einzurichten;

gestützt auf die HZ 13, 28 und 36 des Gesetzes über die

Organisation des Schulwesens vom 24. Juni 1856;
auf den Antrag der Erziehungsdirektion und des Regie-

rungsrathes,
beschließt:

à. Bildungsanstalt für Primarlrhrer (Lehrerinnen).

I. Aufgabe und Hülfsmittel der Seminarien.
Z 1. Znr Heranbildung der Lehrer und Lehrerinnen für

die öffentlichen Primärschulen des Kantons Bern dienen 4 bis
6 Seminarien, welche ihre Zöglinge befähigen sollen, diejenigen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, welche sie als Lehrer
(Lehrerinnen) nöthig haben.

Wo die Verhältnisse es wünschbar erscheinen lassen, er-
halten die Zöglinge in den Seminarien nicht allein den erfor-
derlichen Unterricht, sondern auch Wohnung und Kost.

Z 2. Die Unterrichtsgegenstände der Seminarien sind:
Erziehungs - und Unterrichtslehre, christliche Religionslehre,
deutsche Sprache, französische Sprache, Mathematik, Raturkunde
mit besonderer Berücksichtigung des praktischen Lebens, Geschichte
mit BersassungSkunde, Geographie, Schönschreiben in Verbin-
dung mit Buchhaltung, Zeichnen, Klavier-, Orgel- und Violin-
spiel, körperliche Uebungen, landwirthschastliche oder Garten-
arbeiten.

In Bezug auf obigê Unterrichtsgegenstünde können indessen
in den Lehrerinneuseminarien insoweit Aenderungen getroffen
werden, als dieß mit Rücksicht auf die spätere Stellung und
Ausgabe der Lehrerinnen zulässig erscheint.

Der Unterrichtsplan der Seminarien ist von der Erziehungs-
direktion zu erlassen.

§ 3. Die Zöglinge sind in einer Uebungsschule, welche
das Bild einer wohlgeordneten Primärschule darbieten soll, zum
Schulhalten anzuleiten und praktisch zu üben.

H 4. Der Staat wird das Seminar mit allen zur voll-
ständigen Lösung seiner Aufgabe nothwendigen Mitteln aus-
statten, namentlich mit den entsprechenden Sammlungen an
Büchern, Naturalien, Apparaten, musikalischen Instrumenten
und andern Lehrmitteln, sowie mit dem zur Pflege der Land-
wirthschaft oder des Gartenbaues nöthigen Land.

K 5. Die Lehrkurse dauern in den Lehrerseminarien drei
bis vier, in Lehrerinnenseminarien zwei bis drei Jahre.

Die Ferien dauern jährlich zehn Wochen.

Am Schlüsse jedes Jahres ist eine Prüfung, am Ende
des Kurses überdieß eine Patentprüfung abzuhalten, bei welcher
die Lehrer der Aspiranten nicht mitwirken können.

II. Die Zöglinge.
ß 6. Die Anmeldungen zur Aufnahme in's Seminar

sollen nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung bei dem Direktor
des betreffenden Seminars geschehen. Die Bewerber müssen

Kantonsbürger oder Kinder von in der Regel im Kanton
niedergelassener Eltern sein. Nicht Niedergelassene können aus-
nahmsweise gegen Erstattung der vollen Kosten für Nahrung
und Pflege im Seminar Aufnahme finden. Die Bewerber
müssen das schulpflichtige Alter zurückgelegt haben und sich

über ihre Kenntnisse durch eine Aufnahmsprüfung ausweisen,
über die ein besonderes Reglement das Nöthige verfügen wird.
Der definitive Aufnahmen geht eine Probezeit von drei Mo-
naten voraus.

Z 7. Der Unterricht wird den Zöglingen unentgeltlich

ertheilt. Diejenigen, welche im Konvikte leben, haben an die

Kosten für Wohnung, Kost, Wäsche, Licht und ärztliche Be-
sorgung einen Beitrag zu leisten, dessen Bezahlung vor dem

Eintritt für die ganze Zeit des Aufenthalts im seminar
gesichert sein muß. Die nähern Bestimmungen betreffend das

Kostgeld bleiben einem Reglements des Regieruugsrathes vor-
behalten.

Für Zöglinge, welchen kein Konvikt zur Verfügung gestellt

wird, können Stipendien ausgesetzt werden im Betrage von
durchschnittlich Fr. 256.

H 8. Jeder patentirte Zögling ist verpflichtet, wenigstens
die ersten vier Jahre nach dem Austritt aus dem Seminar
eine Stelle an einer öffentlichen Schule im Kanton zu versehen.

Wer ohne hinreichende, von der Erziehungsdirektion zu würdigende
Gründe dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist gehalten, dem

Staate die Mehrkosten für die Verpflegung oder die genossenen

Stipendien vollständig zurückzuerstatten.

Diejenigen definitiv aufgenommenen Zöglinge, welche ohne

zwingende Gründe vor der Schlußprüsung austreten, sind zu

denselben Erstattungen verpflichtet.

III. Die Lehrer.
s 9. Der Regierungsrath ernennt die erforderlichen Lehrer

und Lehrerinnen, an deren Spitze einer als Direktor steht,

nach geschehener öffentlicher Ausschreibung auf den Vorschlag
der'Erziehungsdirektion für eine Amtsdauer von sechs Jahren
oder provisorisch auf eine bestimmte kürzere Zeit.

Die Besoldungen der Lehrer und Lehrerinnen werden durch

die jeweilen in Kraft befindlichen gesetzlichen Erlasse über Be-
soldung der Beamten an den Staatsanstalten festgestellt.

Insoweit es für die Ueberwachung und Disziplin der



Anstalt förderlich erscheint, können die Lehrer gegen billige
Entschädigung Wohnung und Kost für sich und ihre Familien
in der Anstalt erhalten.

K 10. Semmarlehrer, welche wenigstens achtzehn Jahre
an bernischen Seminarien oder fünfundzwanzig Jahre an öfsent-
lichen Schulen, wovon zwölf Jahre an bernischen Seminarien,
gewirkt haben, können, wenn sie wegen Krankheit oder Alter
von ihren Stellen zurücktreten müssen und auch kein anderes

besoldetes Amt mehr bekleiden, mit einem Ruhegehalt versehen

werden, welcher einen Drittheil ihrer Seminarbesoldung beträgt.
ß 11. Die pädagogische Leitung ist Aufgabe des Direktors.

Er leitet und beaufsichtigt die ganze Haus- und Landwirtschaft
und besorgt die Kasse und das Rechnungswesen unter Beihülfe
des übrigen Personals der Anstalt.

Die Lehrer sind zu gegenseitiger Stellvertretung in Krank-
heitssällen und zu Mitwirkung bei Wiederholung?- oder Fort-
bildungskursen verpflichtet.

Z 12. In jedem Seminar soll in der Regel alle zwei

Jahre ein Wiederholungs- oder Fortbildungskurs für diejenigen

patentirten Lehrer und Lehrerinnen stattfinden, welchen die Er-
ziehungsdirektion die Theilnahme an demselben gestattet, oder

welche sie dazu berufen wird.
Außerdem veranstaltet der Staat an geeigneten Orten

nach den jeweiligen Bedürfnissen Spezialkurse.
Die Theilnehmer an solchen Kursen erhalten den Unter-

richt unentgeltlich und überdieß freie Station oder eine ent-
sprechende Entschädigung.

L. Bildungsanstalt für Mittelschullehrrr.

Z 13. Für Heranbildung von Mittelschullehrern wird an
der Hochschule eine Lehramtsschule errichtet.

Die weitere Ausführung bleibt einem Dekret des Großen
Rathes vorbehalten.

Es wird für sie ein jährlicher Kredit von Fr. 25,000
bewilligt.

IV. S e m i n a r k o m m i s s i o n.

K 14. Zwei von der Erziehungsdirektion aus sechs Jahre
gewählte Seminarkommissionen, eine für die Seminarien des

deutschen und eine für diejenigen des französischen Kantons-
theils, üben die Aussicht über die ihnen unterstellten Erziehungs-
anstalten und erstatten der Erziehungsdirektion Bericht über

dieselben.

V. S ch l u ß b e st i m m u n g e n.

§ 15. Alle weiter nothwendigen Vorschriften über die

Aufnahmsbedingungen, Kostgeld, Uebungsschulen, Prüfungen,
Fortbildungskurse, Pflichten und Rechte der Lehrer und der

Zöglinge u. s. w. wird der Regicrungsrath erlassen.
Z 16. Dieses Gesetz, durch welches dasjenige vom 28.

März 1860 aufgehoben wird, tritt sofort nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Handbuch der biblischen Geschichte und Literatur.
tlach den Ergebnissen der heutigen Wissenschaft,

bearbeitet von Eduard Langhaus.
1. Lieferung. Bern, I. Talp'sche Buchhandlung 187Z.

Der Versasser dieses, im Berner-Schulblatt schon ange-
deuteten Werkes, ist der ganzen bernischen Lehrerschaft bekannt.
Er hat vor Jahren durch eine andere Schrift, seinen „Leitfaden"
Anlaß zu einem tiefgehenden, aber gesunden Sturm, dessen
Wellen bis in unsern Großrathssaal hineinschlugen und zugleich
Anstoß zu jener großen Reformbewegung gegeben, welche, anfangs
von den Bauleuten verworfen, bei der letzten Kirchenorganisation
zu einem Eckstein unserer Kirche geworden ist. Wie im Sturm-

wind die Samenkörner von Pflanzen weithin zerstreut und
verpflanzt werden, so hatte auch durch jenen Wiederstreit der
Geister der Leitfaden einen viel größern Verbreitungs- und
Wirkungskreis gefunden, als ihm wohl die Bescheidenheit des

Verfassers ursprünglich zugewiesen hatte und ist weit über
unsern Kanton hinaus bekannt geworden. Wer nun diesen
Leitfaden kennt, kann sich wohl ein Bild vom Geiste, aber
durchaus nicht von dem Inhalt des neuen Werkes machen.
Die Resultate sind im Großen und Ganzen beiderorts die
gleichen, abgesehen der Versasser im Zug der Reformbewegung
und im Fluß der Wissenschaft beständig fortgeschritten ist, —
allein die Ausführung ist eine durchaus andere. Dort haben
wir mehr nur die Schüsse, hier aber die sinnreichen, sorgfältig
ausgearbeiteten, kritisch geprüften Prämissen. Was dort bloß
ein skizzenhafter Plan, ist hier mit kleinen Abänderungen zu
einem schönen, ernsten, architekontisch schmuckvollen Bau aus-
geführt. Das Auge braucht sich nicht mehr aus den abstrakten
Linien ein Bild zu schaffen, was übrigens einem ungeübten
kaum gelingen wird, sondern es hat das wirkliche — uicht nur
gezeichnete — Gebäude vor sich. Der Lehrer kann euttreten
in die durch die gemalten Fenster der Phantasie matt erhellten
Sääle der Sage, er kann den Gängen der Kritik und Forschung
folgend hinaufsteigen zu hellen Gemächern geschichtlicher Klarheit,
und überall wird das Auge mit Wohlgefallen haften an dem

sinnigen Geschmack des Baumeisters, an den werthwollen Ge-
mälden und Arabesken, mit denen alles geziert ist. Das erste

Buch ist ein Wegweiser, der an der Straße steht und stumm
die Richtung des Weges andeutet, dieses ist ein kundiger, be-

währter Bergführer, der uns selbst durch die ganze Landschaft
begleitet, der neben dem Wichtigen das Zufällige, neben der

Belehrung die Unterhaltung nicht vergißt. Der Leitfaden war
nur eine Zusammenfassung der Resultate des Unterrichts behufs
Repetition, das Handbuch gibt uns die ganze Entwicklung, wie
ein erfahrner, geistreicher Lehrer sie mit den Zöglingen macht.
Dieses wird sich daher im Lehrerstand noch eine ungleich
größere Anzahl von Freunden erwerben und kann keine so er-
bitterteil Gegner finden, wie jenes. Wem es damals von den

bergcshohen Resultaten geschwindelt hat, der wird nun seine
Bedenken fahren lassen, wenn er sieht, auf welch' gefahrlosen
und geistbildenden Wegen jene Gipfel erreicht werden. Sehen
wir uns noch einen Augenblick das Jnhaltsverzeichniß an.

Am Eingang finden wir, gleichsam als Flurtreppen, eine

geographische Uebersicht und eine Abhandlung über die Geschichrs-
künde des jüdischen Volkes. In der ersten erhalten wir ein
lebendiges, anschauliches Bild von der Stellung Palästinas in
Syrien, von seinem Relief, seiner physischen Gestaltung, seiner
natürlichen Eintheilrmg, der Lage der Ortschaften, und Straßen,
von seinen klimatischen und agrikolen Verhältnissen. Die letztere
verbreitet sich in lichtvoller Weise über die mündliche Ueber-

lieferung, über die Geschichtsschreibung der Juden im Allge-
meinen und erhält ihren Abschluß in einer scharssinnigen Be-
leuchtung und Werthschätzung der einzelnen Geschichtsbücher.

Der erste Abschnitt Seite 43—92 „die nationalen und

religiösen Anfänge Israels" behandelt u. A. die Wanderung
der Patriarchen, die ursprüngliche Religion der Hebräer, das
Volk in Egypten, dessen Einfluß, Mose, der Auszug, die Gesetz-

gebung, die allmälige Einnahme und Occupiruug des Landes,
die politischen, religiösen und kulturhistorischen Zustände der

zersplitterten Stämme. — Dieser Abschnitt ist ein Meisterstück
der Darstellung. Gerade hier fand, der Versasser jene zer-
bröckelte und aufgelöste Geschichte, da die einzelnen Erzählungen
wie entwurzelte „Blumen auf dem weiten Wasserspiegel der

Vergangenheit hin- und herschwimmend, bald in diese, bald in
jene Strömung gerathend, von ihrem ursprünglichen Standort
sich völlig in andere Gegenden verirren", da die gleiche Er-
zählung in verschiedenen Landestheilen ein so ungleiches Schick-

fal erleiden kann, daß sie unter so verschiedenen Formen als



verschiedene Thatsachen aufgefaßt wurde. Und mit welch' heiterer
Ruhe, mit welch' klarem Auge, mit welch' sicherer Hand hat

hier der Verfasser die geknäuelten Fäden gelöst, mit welch'

feinem Sinn das Zerrissene geknüpft, das Fehlende ersetzt, und

so ein Bild vor unsern Blicken entrollt, daß wir glauben
könnten, den Webstuhl jener Zeit vor uns wirken zu sehen.

Der zweite Abschnitt umfaßt die nationale Blüthezeit Israels,
das Auskommen des Seherthums, das Königthum, Saul, David
und Salomo, die Trennung des Reiches, die Religions- und

Kulturverhältnisse. — Da, mitten in der Besprechung der he-

bräischen Poesie bricht das interessante Studium mit dem 10.

Bogen Plötzlich ab und der Eifer des Lesers muß sich bis

zur nächsten Lieferung gedulden.
Wir möchten das Buch, das in 4 Lieferungen im Laufe

dieses Jahres erscheinen soll, jedem Lehrer auf's Beste em-
pfehlen. Es wird für ihn eine reiche Quelle tiefer Belehrung
und allseitiger Anregung sein, und auch unserer Jugend und

unserem Volke wird es nur zum Segen gereichen, wenn sie

nach und nach aus der grünverhängten Kinderstube hinaus das

Auge an Gottes freie schöne Natur der Geschichte gewöhnen
lernen î

Schulnachrichten.
Bern. Regierun g s raths-Verhandlungen.

Nach St. Immer werden gewählt: 1) Zum Lehrer der 5.
Klasse der Knabensekundarschule: Hr. A. Schläppi von der

Lenk; 2) zur Lehrerin der deutschen und englischen Sprache an
der Mädchensekundarschule daselbst: Jgfr. Elise Pfister, Sekundär-
lehrcrin in Bern.

ES werden fünfprozentige Staatsbeiträge zugesichert: 1) der

Kirchgemeinde Aeschi an die auf Fr. 10,727 angeschlagene Er-
Weiterung ihres Schulhauses im Aeschried; 2) der Gemeinde

Montfavergier an den auf Fr. 17,100 angeschlagenen Bau
eines neuen Schulhauses.

Der Gemeinde Aarmühle wird unter gewissen Bedingungen
au den auf Fr. 200,000 angeschlagenen Bau eines für die

Primär- und Sekundärschule, so wie für die Zeichnenschule be-

stimmten Schulhauses ein Staatsbeitrag von 5ch'o mit Fr.
10,000 zugesichert in dem Sinne, daß davon Fr. 3500 auf
die Sekundär- und Fr. 6500 auf die Primärschule entfallen
sollen.

Dem nach Frauenfeld gewählten Hrn. Dnrrenmatt wird
die Entlassung von seinen Lehrskellen in Delsberg in Ehren
ertheilt.

— Die Erziehungsdirektion hat soeben ihren Ver-
waltungsberichr pro 1874 ausgegeben, den wir in extenso
den Lesern zur Kenntniß bringen werden.

— Ueber die diesjährigen Aufnahmeprüfungen in
die deutschen Staatsseminarien wird der „Tagespost"
geschrieben:

„In Hindelbank hatten sich 70 Aspiranten, d. h. mehr
als die doppelte Zahl der Aufzunehmenden, zur Prüfung ein-
gefunden (den 12., 13., und 14. April). Die Leistungen waren
im Allgemeinen recht befriedigend, verhätlnißmäßig am schwächsten

in den Realien, in Grammatik und im Rechnen, ähnlich wie
bei den Rekrutenprüsungeu. Aufgenommen wurden die 30,
welche die höchsten Noten hatten, die übrigen 40 mußten abge-

wiesen werden, obschon die Mehrzahl derselben die Prüfung
recht befriedigend bestanden halten. Ganz schwach waren nur
5 bis 6.

In Müuchenbuchsee hatten sich 52 Aspiranten angemeldet
(etwas mehr als im vorigen Jahre), von denen 46 sich zur
Prüfung stellten. Die Leistungen dürfen im Allgemeinen
als befriedigend bezeichnet werden, schwächer ebenfalls in
den Realien, in Grammatik und im Rechnen. In letzterm fehlt es

namentlich vielfach an Fertigkeit und Sicherheit, was auf gewisse
Mängel im Betrieb dieses Faches in der Schule hinweist. Dabei
darf allerdings nicht vergessen werden, daß die vielen zahlreichen
und überfüllten Schulklassen eine gründliche Durcharbeitung des
allzu weitschichtigen Unterrichtsstoffes im Einzelnen sehr er-
schweren, wenn nicht unmöglich machen. Bon den 46 Geprüften
wurden 42 aufgenommen (einer derselben tritt in die II. Klasse);
die 4 schwächsten wurden abgewiesen

Die rasche Abnahme der Seminar-Aspiranten
in den letzten Jahren ist ein bedenkliches Symptom.
Bei längerer Fortdauer kann dieselbe verhängnißvoll
werden für unsere Schulen. Dieser krankhafte Zustand
findet sich übrigens auch in andern Kantonen und Ländern und
droht in ähnlicher Weise auch den geistlichen Stand zu dezimiren.
Eine wesentliche Ursache des Uebels liegt unbestreitbar
in den ungenügenden Besoldungsverhältnissen; allein
es ist nicht die einzige — doch darüber ein ander Mal. Hoffentlich
wird nächsten Herbst die Annahme des neuen Besoldungsgesetzes
erfolgen und dazu beitragen, der Schule tüchtige Kräfte zu

erhalten und zuzuführen."

— Stenographie. Wir waren schon mehrfach im
Falle, in unserm Blatt auf die Bedeutung der Stenographie
hinzuweisen und unsere Lehrer zum Studium dieses eben so

interessanten wie nützlichen Wissenszweiges aufzumuntern. Leider
hat aber nicht ein Jeder Gelegenheit, sich au einem stenograph.
Kurse zu betheiligen und ist auf den Selbstunterricht angewiesen.
Da wohl die Mehrzahl unserer Lehrer in diesem Falle sich

befindet, so dürfte es nicht unwillkommen sein, zu vernehmen,
daß das von der Fachpresse anerkannte Stenograph. Lehr-
buch von Hans Frei soeben in fünfter Auflage erschienen
ist. Der Leser findet "Näheres hierüber in einer Extrabeilage.

— Im „Bund" wirft ein Korrespondent die Frage auf,
ob nicht von Bundes wegen in Hinsicht auf die Verhältnisse
in den bernischen Zündhölzchenfabriken dem verbreiteten
Unwesen baldigst gesteuert werden könnte, daß schulpflichtige
Kinder oft Morgens schon vor Schulanfang und nach der
schule ununterbrochen bis 10 Uhr Nachts, oft bis 11 Uhr
und leider mit Wissen und Zulassung der Eltern in den Zünd-
hölzchensabriken zurückbehalten, andere und zwar selbst sieben-
und achtjährige, ja auch noch jüngere, noch nicht schulpflichtige
Kinder bis zu 12 Stunden in den Fabriken zu arbeiten ange-
halten werden. — Ferner berührt der Korrespondent den ana-
logen Mißbrauch, der ebenfalls mannigfaltig vorkomme, daß
Eltern und Pflegelteru oft selbst kleine und schwächliche Kinder
zur Schachtelfabrikation im Hause vor und nach der Schule,
nicht selten von Morgens früh bis Mitternacht mit bloßer
Unterbrechung durch Schulunterricht und Essen anhalten. Dieser
Uebelstand werde voraussichtlich mit dem Verbot der Fabrikarbeit
von Kindern unter 14 Jahren bedeutend zunehmen und es

frage sich deßhalb, ob nicht in das Gesetz schützende Bestimmungen
gegen solche Ausbeutung der Kinder aufgenommen werden sollen.

Zürich. Rekrutenprüsungeu im VI. Divisions-
kreise. Diese fanden die letzten Tage April statt unter Leitung
der Prüfrngsexperten Erziehungsrath Näf und Lehrer Schneebeli
im Schulhause Außersihl. Man vernimmt darüber folgendes:

Von den 475 Rekruten der Schule wiesen sich 108 Mann
(Schaffhausen mit 25 ° ö der Gesammtzahl, Zürich mit 20 Aö
und Schwy; mit 5cho) als gewesene Sekundär- resp. Gym-
nasialschüler aus und wurde denselben, gestützt auf diesen Aus-
weis, die Prüfung erlassen. Die übrig bleibenden 367 Mann
halten alle mit mehr oder weniger Erfolg die Primärschule
besucht.

Die Prüfung hielt sich genau an das s. Z. ebenfalls

5) Die Abnahme wohl nicht bloß in quantitativer, sondern auch in
qualitativer Hinsicht! D. A.



- 104 -
durch die Presse publizirte Prüfungsreglement und erstreckte

sich auf Lesen, Aufsatz, Rechnen und Landeskunde.
Gar nicht lesen konnte nur 1 Schwyzer, der seither auch

wegen geistiger Beschränktheit aus der Schule entlassen werden

mußte, und verhältnißmäßig gering blieb auch die Zahl derer,
denen das Lesen einige Mühe verursachte (4°/o der Geprüften).
Etwas schlimmer stand es mit solchen im Aufsatz (17°/°) und
im Rechnen (15 °/o). Am mindesten gut waren die Examinanden
in der Landeskunde beschlagen, der Prüfung in der Berfassungs-
künde wegen. Einige Schwyzer (Wäggithaler) blieben fogar
jede Antwort auf Fragen in der Vaterlandsknnde schuldig.

Wie nöthig erscheint unter solchen Verhältnissen die Ber-
knüpsung eines Unterrichts über Berfassungskunde mit den

Turn- und Waffenübungen in der Civilschule! Wie gerechtfertigt
aber wäre eine Prüfung aller Schweizer, die ihr Aktivbürger-
recht antreten wollen, in der Verfassungskenntniß und in der
Landeskunde überhaupt! Daß nur die aktiven Wehrmänner dieser

Prüfung unterworfen werden, ist angesichts dieser erweiterten
Volksrechte in Stimmgebung :c. nicht genügend.

Als nachschulpflichtig wurden von den Experten 41 Mann
erklärt, wobei auf Schaffhausen 2,85 °/o (von 35 Mann),
auf Zürich 5 "/o (von 380 Mann), auf Schwy; 42,5 °/o) von
40 Mann) und auf andere Kantone 20°,'o (von 20 Mann)
abfallen. Selbst 3 Unteroffiziere von Schwyz haben dabei Ge-
legenheit gefunden, ihrem Wissensdrang in der Nachschule der
Rekruten die Zügel schießen zu lassen.

Luzern. In den letzten drei Tagen des Monats April
wurden in der Kaserne zu Luzern 495 Rekruten aus den

Kantonen Luzern, Bern, Nid- und Obwalden und Zug nach
dem vom schweizerischen Bundesrath aufgestellten Regulativ ge-
prüft. Einem hierauf bezüglichen Berichte entnehmen wir folgende
Angaben über das Gesammtergebniß:
Leistungen: 1. Note. 2. Note. 3. Note. 4. Note,
im Lesen: 428 Mann 156 Mann 79 Mann 12 Mann
im Aufsatz: 109 205 „ 160 „ 21
im mündlichen

Rechnen: 146 214 115 „ 20
im schriftlichen

Rechnen: 90 150 „ 179 „ 76
in der Vater-

landskunde: 50 „ 120 199 „ 126
Von allen Rekruten haben 394 nur die Primärschule und

101 noch höhere Schulen besucht. Während nur 12 Rekruten

wegen „Mangel jeglicher Fertigkeit im mechanischen Lesen" die

vierte Note erhielten, konnten 126 Mann oder 27 " » in der

Vaterlandskunde keine oder ganz minime Leistungen aufweisen.
Wenn die Demokratie auf gesunden Bahnen fortschreiten soll,
so muß in letzterer Beziehung für die Volksbildung mehr gethan
werden. Die Ursachen mangelhafter Leistungen liegen Haupt-
sächlich in der ungenügenden Schulzeit, iu nachlässigem Schul-
besuch, im Mangel an Wiederholung und Fortbildung, oft auch

in schwachen Anlagen, müssen aber theilweise der schule zuge-
schrieben werden, die mancherorts selbst bei beschränkter Schul-
zeit bessere Resultate aufweisen sollte. Von allen Rekruten

müssen 54 Mann oder 10—11 Na die Nachschule besuchen.

(N. Z. Ztg.)
St. Gallen. Die großräthliche Kommission für Vorbe-

rathung des regiernngsräthlichen Entwurfes über Errichtung
eines vierten Kurses am Lehrerseminar hat beschlossen, dem

Großen Rathe zu empfehlen, zur Zeit in den Entwurf nicht
einzutreten. Es geschah dies theils aus innern Gründen, theils
im Hinblick auf die bevorstehende Verfassungsrevision, welche ver-
schiedene Umgestaltungen im Schulwesen zur Folge haben dürfte.

Waadt. Der Staatsrath legte dem Großen Rath ein
Gesetzesprojekt, betreffend die Erhöhung der Lehrerbesoldungen,

vor; der Große Rath hat demselben zugestimmt. Die von den
Gemeinden auszurichtenden Besoldungsminima betragen: für
einen Lehrer mit definitivem Brevet 1400 Fr., für einen
Lehrer mit provisorischem Brevet 900 Fr., für eine Lehrerin
mit provisorischem Brevet 500 Fr. Dazu kommen als Staats-
Zuschüsse für Lehrer: vom 5. bis 10. Dienstjahr 50 Fr., vom
10. bis 15. Dienstjahr 100 Fr., vom 15. bis 20. Dienstjahr
150 Fr. und vom 20 Dienstjahr an 200 Fr. ; für Lehrerinnen
vom 5. bis 10. Dienstjahr 35 Fr., vom 10. bis 15. Dienst-
jähr 70 Fr., vom 15. bis 20. Dienstjahr 100 Fr. und vom
20. Dienstjahr an 150 Fr.

SeàliâHe âiûâârervel'samâng.
Samstag den 12. Zum, von halb 11 Uhr an, im

Stadthaus in Nidau.

Traktanden.
1) „Die Theorie der Vorstellungsbewegungen". Referent Herr Rüega

Seminardirektor.
2) Vorrrag aus der Geometrie. Referent Hen Simmen Sekundarlehrer.
3) Unvorhergesehenes.

Der Vorstand.

Definitive Lehrerwahlen auf 1. Mai 1875.
IX. Znspettoratstreis.

Bezirk Bern.
Bern Stadt: Reuengaßichule, Knabenkl. I: Hr. Jb. Sterchi, gew. Lehrer
der Hl. Knabenkl. an der Postgasse.

Neuengaßschule, Knabenkl. II: Hr. Fr. Knuchel, gew. Lehrer in Oberwyl
bei Buren.
Postgaßschule, Knabenkl. III: Hr. Philipp Reinhard, gew. Lehrer der
IV. Knabenkl.
Postgaßschule. Knabenkl. IV: Hr. Gottl. Hutmacher, gew. Lehrer der
V. Knabenkl.
Loraineschule, HI. Kl. b: Hr. Chr. Künzi, gew. Lehrer der IV. Kl. b.

„ IV. Kl. a: Hr. Job. Ulr. Jäggi, gew. Lehrer der VI. Kl. a.
„ IV. Kl. 1> : Hr. Joh. Hiltbrnnner, gew. Lehrer in Stettlen.
„ V. Kl. a: Hr. Rud. Guggisberg, gew. Lehrer in M.-Buchsee.

VI. Kl. a: Hr. Als. Wiedmer, gew. Lehrer in Niederfcherli.
Stettlen, I. Kl.: Hr. Sam. Gammenthaler, gew. Lehrer in Kurzenei bei

Wasen.
Stettlen. II. Kl.: Jgfr. Rosa Glur, früher provisorisch.
Jttigcn, II. Kl. inen): Genauere Angabe fehlt noch«.

Mengislorf iKöniz), I. Kl.: Hr. Joh. Lehmann, gew. Lehrer in Mettlen.
Zollikofen, II. Kl.: Hr. Karl Boß, gew. Zögling des Seminars zu

M.-Buchsee, pat. 1875.
Geristein (Völligen!, I. Kl. : Hr. Chr. Wermulh, gew. Zögling des Privat-

Seminars auf dem Murisialden, pat. 1875.
Geristein, II. Kl. >neul: Jgfr. Magd. Neuenschwander, Seminar Hindel-

> bank, pat. 1875.
Säriswyl 'Wohlen) I. Kl.: Hr. Jb. Schär, Seminar M.-Buchsee, pat. 1873.
Völligen, II. Kl.: Hr. Gotrw. Läderach, Seminar Mnristalden, pat. 1875.
Utzigcn (Vechigen), II. Kl.: Jgfr. A. Maria Bichsel, Seminar Hindel-

bank. pat. 1875.
Bezirk Seftigen.

Jaberg (Kirchdorf), gem. Schule: Hr. Friedr. Bühlmann, gew. Lehrer
in HirSmatt (Guggisberg).

Wattenwyl, Dorf-Oberschule: Hr. Gottf. Stntzmann, Seminar M.-Buchsee,
pat. 1875.

Mettlen, II. Kl.: Hr. Joh. Tähler, Seminar M.-Buchsee, pat. 1875.
Rohrbach ;RUggisberg), I. Kl.: Hr. Friedr. Marti, Seminar M.-Buchsee.

„ III. Kl.: Jgfr. Anna Maria Fiechter, Seminar Hindelbank,
pat. 1875.

Riithi (Thurnen) II. Kl.: Jgfr. Elise Gerber, Seminar Hindelbank
pat. 1375.

Bezirk Schwarzenbnrg.
Tännelen (Wahlern), H. Kl.^ Hr. Ed. Alb. Wenger, par. 1875.
Wpden „ gem. Schule: Hr. Chr. Weber, gew. Lehrer in

Rohrbach bei Rüggisberg.
Schwarzenburg, IV. Kl.: Jgfr. Rosina Harnisch, Seminar Hindelbank,

pat. 1875.
19 Schulen mußten in diesem Kreise wegen spät erfolgter Demmiffion

und Lehrermangel provisorisch besetzt werden.
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